
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/7/12 10Bkd7/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1993

Norm

DSt 1990 §77 Abs1

Rechtssatz

Mit dem Hinweis auf ein in einer anderen Sache ergangenes Erkenntnis des VfGH macht der Beschwerdeführer, der in

der Disziplinarsache seinerzeit ohnehin den VfGH angerufen hat, keine Wieferaufnahmsgründe im Sinne des § 353

StPO, insbesondere keine neuen Tatsachen und Beweismittel geltend.
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